
DJK - Deutsche Jugendkraft - Kaufbeuren e.V.

SATZUNG
l. Name und Ween

1. DerVerein führt den Namen .DJK -Deutsche Jugendkraft- Kaufbeuren", Er ist gegrundet am 15.7.1gS2.
2. Der Verein ist Mitglied des DJK Sportverbandes Deutsche Jugendkraft. des kath- Bundesverbandes für Leis-

tungs- und Breitensporl Er untersteht dessen Sakungen und Ordnungen. Diese Vereinssauung unterliegt der
Genehmigung des DJK-Bundesverbandes. Der Verein führt die DJK - Zeichen.

3" Der Verein ist Mitgtied des Landessportbundes und der Fachverbände und untersteht zugleich deren Satzun-
gen und Ordnungen mit gleichen Rechten und Pflichten.

4. Die Sportpflege des Vereins richtet sich grundsätzlich nach den Bestimmungen des Amateursports Ausnah-
men regeln sich nach den Bestimmungen des betr- Fachverbandes im Einyernehmen mit dem DJK - Bundes-
verband.

5- Der Verein ist auch um außersportliche Freizeitgestaltung bemüht und versteht sich als Bildungsgemeinschaft
für seine Mitglieder.

6. Der Verein fördert die Jugendarbeit, wobei er die Eigenstellung der DJK - Sportjugend anerkennt- Den Mitglie-
dem der DJK - Spor[iugend werden jugendgemäße Angebote gemacht, für einen persönlichkeits- und sachge-
rechten Sport, für Weiterbildung, Freizeitgestaltung und Geselligkeit. Die Vereinsjugendordnung, die für die
DJK - Sportjugend verbindlich ist, ist Bestandteil dieser Satzung.

7. Der Verein ,,DJK - Deutsche Jugendkraft - Kaufbeuren e,V " mit SiE in Kaufueuren verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinntiEige Zwecke im Sinne des Abschnittes ,steuerbegünstigte Zwecke' der Abgabenord-
nung (vom 1.1.1977 ).
Der Satzungszweck wird venr'rirklicht insbesondere durch die Errichtung von Sportanlagen und die Förderung
sportlicher Übungen und Leistungen, einschließlich sportticher Jugendpffege. 

'

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die saEungsgemäßen Zwecke venuendet werden- Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhatten beim Ausscheiden oder beiAuflösung keinerlei Ent-
schädigung. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
An die Vorstandsmitglieder und für den Verein in sonstiger Weise Tätigen dürfen Aufwandsentschädigungen
und pauschale Tätigkeitsvergütungen geleistet werden- Diese dürfen nicht unangemessen hoch sein.

8. Das Geschäfisjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
9" Der Verein wird in das Vereinsregister eangetragen.

ll. Ziele und Aufqaben

Der Verein will seinen Mitgliedern in den einzelnen Abteilungen und Sportarten sachgerechten Sport ermöglichen
und der gesamtmenschlichen Entfaltung nach der Botschaft Christi dienen. Er vertritt die Anliegen des Sports in
Kirche und Gesellschaft, Der Erreichung dieser Ziete dienen folgende Aufgaben:
1. Der Verein fördert den Leistungs- und Breitensport; er sorgt für die Besiellung geeigneter übungsleiter und

Übungslelterinnen und ftlr die notwendige AusLildung alle-r Führungskräfte d-uicrr Tiilnanme arischulungskur-
sen, bietet Bildungsgelegenheiten an und fördert die Heranbildung des Führungsnachwuchses.

2" Er versteht sich als Bildungsgemeinschaft für seine Mttglieder- Er bemüht sich üm die Erziehung und Bildung
seiner Mitglieder zy veranhrvortungsbewußten Christen und Staatsbürgern, zur Achtung der Anäersdenkendän
und Wahrung der Würde des Einzelnen in einer freien, rechtsstaatlichen. demokratiscien Lebensordnung.

3. Er sorgt für ausreichenden Versicherungsschutz und entsprechende Maßnahmen zur UnfallverhUtung, spärt-
ärztliche Untersuchung und Übenarachung sowie fachgerechte Erste-Hilfe.Ausbildung.

4. Er nimmt teil an den gemeinsamen Veranstaltung€n, Konferenzen und Schutungen där DJK im Kreis-,
DiÖzesan-, Landes- und Bundesverband und ist bemüht um Verbreitung und Auswertung des DJK - Schrift-
tums und anderer geeigneter Schriften"

5. Er arbeitet mit den örtlichen Sportvereinen in guter sportlicher Kameradschafi zusammen und ist bereit, Mitglie-
der für Führungsaufgaben im Sport zur Verftigung zu stellen, Die Zusammenarbeit mit den deutschen Spo.t-
verbänden und den Sportvereinen hat zur Voraussetzung die parteipotitische Neutralitä und die religiöse und
weltanschauliche Toleranz-

6. Er ist bereit, Aufgaben in Kirche und Gesellschafr miEutragen-

lll. ilitqliedschaft

1. Der Verein nimmt in ökumenischer Offenheit jeden als Mitglied auf, der die Ziele und Aufgaben der DJK aner-
kennt.

2. Der Verein unterscheidet in der Mitgliedschaft
a) Aktive Mitqlieder, die regelmäßig Sport treiben der aktiv in der Führung tatig sind.
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Dle aftersmäßige Gliederung der DJK - Sportjugend richtet sich nach den Jugendordnungen der einzelnen
Fachverbände.

b) Passive Mitolieder, die bereit sind, an den Veranstaltungen der DJK teilzunehmen und dle Aufgaben des
DJK - Vereins zu fördem und einen Beitrag zu leisten.

c) Ehrenmitglieder und Förderer, sich um den Verein in besonderem Maße verdient gemacht haben.
Der Verein ehrt selbst verdiente Mitglieder oder beantragt Ehrungen für sie nach den Ehrenordnungen des
Bundes- ulnd Diözesanverbandes.

3" Die aktiven und passiven Mitglieder über 16 Jahre haben Stimmrecht und Wahlrecht.
4- Aufnahme, Austritt, Ausschluß

a) ÜUer die Aufnahme von Mitgliedem entscheidet der Vereinsvorstand.
Die Anmeldung zurAufnahme in DJK - Verein (DJK-Gruppe) erfo§t durch schriftlichen Antrag beim Ver-
einsvorstand. Bei rninderjährigen Antragstellern ist die schrlfüiche Einwilligung des geseElichen Vertreters
(Eltern, Vormund) erforderlich.

b) Dre Mitgtiedschaft endet außer durch Tod durch Austritt oder Ausschluß aus dem Verein
c) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Er wird zum Ende eines

jeden Kalenderjahres und nach Erfüllung aller Verpflichtungen gegenäber dem Verein wirksam.
d) Über den Ausschluß eines Mitgliedes aus dem Verein entscheidet der Vereinsvorstand. Der Ausschluß hat

zu erfolgen, wenn das Mitglied offenkundig und fortgeseEt gegen die sa?ungsgemäß geforderten Mit-
gliedsverpfl ichtungen verstößt.
Dem Mitglied, das ausgeschlossen werden soll, ist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Über den
Ausschluß entscheidet der Vorstand durch Beschluß. der schriftlich niederzulegen, mit Gründen versehen
und dem VorsiEenden sowie einem weiteren Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Der Beschluß ist dem
betroffenen Mitglied durch Einschreibbrief zuzustellen. Gegen diesen Beschluß ist die Berufung an einen
Rechtsausschuß des Vereins oder an den Vorstand des DJK-Kreis- barv. Diözesanverbandes zulässig.

5" Pflichten der Mi§lieder
a) Am Sport und Gemeinschaftsleben der DJK aktiv teilzunehmen und die SaEung und die Ordnungen der

DJK zu erfüllen.
b) lm Sport eine fuire und kameradschaftliche Haltung zu zeigen und die Pflichten gegenüber den Fachver-

bänden zu erfüllen.
c) Die festgeseEten Beiträge (2.8, Vereins- und Verbandsbeitrag) zu entrichten.
d) Wenn sie pädagogische und leitende Aufgaben übernehmen, sich in besonderer Weise auf die Satzung

der DJK und die GrundsäEe ihrer Sportpflege zu verpflichten.
e) §ich zu bemühen, im privaten und öffentlichen Bereich als Christ zu leben.

lV.Orqane

Die Organe zur Leitung und Verwaltung des Vereins sind
- dieMitgliederversammlung
- derVorstand.

A- Der Vereinsvorstand
1. Zusammensetzung

Zum Vereinsvorstand gehören der Vorsitzende. der stellvertretende Vorsitzende, der Geistliche Beirat, der
Schriftfuhrer, der Kassenwart. die Frauenwartin, der Jugendleiter und die Jugendleiterin. die Abtei lungsleiter
und die Abteilungshiterinnen fi:r die einzelnen Sportarten.
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsiüende und der stellvertretende VorsiEende, und anvar jeder
allein. lm innenverhältnis ist bestimmt, daß der stellvertretende VorsiEende nur bei Verhinderung des Vor-
siEenden tätig wird.

2" Aufgaben des Vereinsvorstandes
Aufgabe des Vereinsvorstandes ist die Leitung und Vennraltung des Vereins nach Maßgabe der Satzung und
der Beschlüsse der MGversamrnlung und die allgemeine Vertretung des Vereins nach innen und außen.
Pflichten der DJKllereine als Mitglieder des Bundesverbandes sind:
a) Die Vereinssatzung ki Satzungsänderung des Bundesverbandes entsprechend anzugleichen.
b) An den gemeinsamen Veranstalfungen und Tagungen in Bundes-, Landes-, Diözesan- und Kreisverband

teilzunehmen;
c) die Beschlüsse der Organe des Bundesverbandes zu erfüllen;
d) die festgesetzten Beiträge termingemäß an den Bundesverband, Diözesan- und Kreisverband sowie an

die Fachverbände und Landessportbünde zu leisten.
e) fürdie Erfüllung derVerpflichtungen gegenüberden Landessportbünden und Fachverbänden zu sorgen.

3. Aufgaben der Vorstiandsmitglieder
Alle Vorstandsmitglieder sind mitverpflichtet und mitverantworttich für die Verwirklichung der Ziele und Auf-
gaben der DJK.
Die Aufgaben im Einzelnen sind"

n
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Der Vorsitzende ist für die Führung des Vereins verantwortlich. Er vertritt den Verein nach innen und außen-
beruft und leitet die SiEungen und Versammlungen.
Der Geistliche Beirat erfüllt seine Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand, mit dem er sich um
die religiöse Bildung und um die allgemeinen ezieherischen Aufgaben im Verein bemüht. Zu seinen besonde-
ren Aufgaben gehört der seelsorgliche Dienst an den Vereinsmitgliedem"
Der stellvertretende Vorsitzende unterstützt den VorsiEenden bei der Erfüllung seiner Aufgaben und vertritt ihn
im Verhinderungsfall, der nicht nachgewiesen zu werden braucht.
Der Schrift$hrer führt die laufenden Vereinsgeschäfte im Auftrage des Vorstandes, er führt den Schrift-
wechseldes Vereins, fertigt die Protokolle und Einladungen, führt die Mitgliederliste und das Vereinsarchiv,
schreibt die Vereinschronik,
Der Kassenwart verwaltet die Kasse und stellt den Jahresabschluß und den Haushaltsplan auf. Die lGsse
wird von den gewählten Kassenprüfern unter Vorlage der Bücher und Belege gepruft.
Der .luqendleiter und die*Juqendleiterin sind die Betreuung und Vertretung der Jugend- und Schülerabtei-
lung aufgetragen. Sie erfüllen ihre Aufgaben im Rahmen der DJK-Jugendordnung.
Die Frauenwartin sorgt für die Durchführung der Aufgaben des Frauensports und vertritt die Anliegen des
Frauensports im Vorstand Sie wird von den wahlberechtigten weiblichen Mitgliedern gewählt und von der
Mi§liederversammlung bestätigt"
Die Abteilunqsleiter und Abteilunqsleiterinnen haben die verantwortliche Leitung ihrerAbteilung, sorgen
für die Aufstellung der Mannschaften, für deren geordneten Spielbetrieb. für Mannschaftsabende und
SpielersiEungen, für die Mannschaftsbegleitung, für die technische Ausbildung. Sie sind für die Haltung
und Disziplin mitverantwortlich. Die Warte werden bei ihren Aufgaben nach Bedarf von Spielausschüssen,
Spiel-, Mannschafts- und Riegenführern unlerstützt.
Der Pressewart arbeitet in der Redaktion derVereinszeitung mit" fertigt die Berichte für die Tagespresse,
hält die Verbindung mit den Pressestellen im Kreis-, Diözesan-, Landesverband und mit dem DJK-Sportamt
und unterstützt d ie Verbreitu ng der DJ K-Verba ndszeitschrifr .

4. Wahl und Beschlußfähigkeit
Die Mi§lieder des Vereinsvorstandes werden von der Jahreshauptversammlung auf 2 Jahre gewählt. Sie blei-
ben bis zur Neuwahl im Amt. Der Geistliche Beiratwird von der kirchlichen Stelle im Einvernehmen mit dem
Vorsiand bestellt. Der Jugendleiter und die Jugendleiterin werden von der DJK-Sportjugend (14 - 18 Jahre)
gewählt" lhre Bestellung bedarf der Bestiltigung durch die Jahreshauptversammlung. Die Abteilungsleiter für
die einzelnen Sportarten werden jährlich von ihren Abteilungen gewählt und von der Mitgliederversammlung
bestätigt.
Der Vereinsvorstand tritt in der Regel alle a*ei Monate zusammen- Der Vorstand trifft seine Beschlüsse in
Vorstandssi'Eungen, die vom VorsiEenden einberufen werden. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist" Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. §tim-
mengleichheit bedeutet Ablehnung. Es werden nur die abgegebenen Stimmen gezählt; die Stimmen derjeni-
gen, die sich der Stimmen enthalten. werden nacht mitgezählt.

B. Die Mitgliederversammlung
Der Verein hält die Mitgliederversammlung in folgenden Formen:

- Jahreshauptversammlung
- außerordentliche Mitgtiederversammlung.

1. ZusamrnenseEung
Zur Mi§liederversammlung gehören der Vereinsvorstand und die über 1G-jährigen Mitglieder. Jüngere Ver-
einsmitglieder könflen der Mitgliederyersammlung als Gäste beiwohnen"

2. Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Aufga ben der M itgliederversarn m lu ng sind :

a) Beratung und Beschlußfassung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für den Verein (Sat-
zungsänderungen, Auflösung des Vereins, Aufnahme eines anderen Vereins oder Zusarnmenschluß mit
anderen Vereinen, Eintritt in die Verbände des Deutschen Sports oder Austritt).

b) Beratung und Beschlußfassung aller Fragen, die von so großer Wichtigkeit sind, daß durch sie wesentliche
Grundlagen des Vereinslebens betroffen werden.

c) Wahl und Entlastung des Vorstandes oder von Vorstandsmitgliedern und Wahl der Kassenprtifer.
d) Beschlußfassung über die Jahresrechnung des Vereins über da$ abgelaufene Vereinsjahr.
e) Festseeung der Vereinsbeiträge.

Zu den unter a) und b) genannten Aufgaben kann auch eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberu-
fen werden durch den Vorstand oder wenn ein Driftel der Vereinsmitgtieder schrifitich unter Angabe der Grün-
de diese beim Vorstand beantragt.
Ein Beschluß, der sich auf Angelegenheiten des Punktes a) bezieht, bedarf einer §timmenmehrheit von
"/* der erschienen Mitglieder
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3. Verfahrensbestim mungen
Die Mitgliederversammlung ist vom VorsiEenden schlifrlich unterAngabe der Tagesordnung und unter Einhal-
tung einer Frist von mindestens antrei Wocfien einzuberufen-
Zur übermittlung der Einladung sind Postversand, Botengang und Emailversand zulässig.
Antrtige auf Amterung der SaEung und zu den Angelegenheiten, bei clenen zur Beschlußfassung eine
% Mehrheit erforderlich ist, müssen 1 Woche schriftlich im voraus beim Vorstiand eingereichtwerden.
Die Mitgliederversammlung ist bescfrlußftlhig, rivenn sie ordnungsgemäß eingeladen ist.

Die Mitgliederversammlung faßt ihre Bescfrlüsse, soneit nicht anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmen-
mehrheit. Jedes Mitglied hat eine Stimme, Stimmengleicftheit bedeutet Ablehnung.
Die Wahlen zum Vereinsvorstand erfolgen in der Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit.
Wahlen werden grundsäElictr in geheimer Abstimmung durchgefthrt. Abstimmung durcfi Handzeichen gentlgt
wenn diese beantragtwird und sich kein Widerspnrch ergibt..
Das Vorschlagsrecht für die Wahlen haben:
- Die Mitgliederversammlung und
- Der Vereinsvorstand.
Die in einer Mitgliederversammlung gefaßten Beschlüsse sind in einem Protokoll festzuhalten, das vom Vorsit-.
zenden oder vom Versammlungsleiter und dem Schriftfiihrer zu unterzeichnen ist
Wenn die Mitgliederversammlung als Jahresmitgliederversammlung (einmaljährlicfi) durchgeführt wird, liegt
ihr folgen& Tagesordnung zugrunde:
Entgegennahme des Jahresbericfrtes de Vorstandes und der Abteilungsleiter, Vorlage der Jahresabrechnung
des Vereins für das abgelaufene Hausha§ahr durch den Kassier, Bericht der lGssenprufer, Enüastung des
Vorstandes, Wahlen zum Vorsland, Wahl der Kassenprtifer, Verabscfriedung eines Haushaltsplanes und Be-
scfrluß zum Vereinsbeitrag für das laufende Geschäfisjahr, Annahme des Jahresarbeitsplanes und des Jah-
resterminplanes, Versctriedenes. Die Einladung zur Jahresmitgliederversammlung oder außerordenflichen
Mitgliederversammlung ist dem DJ K-l(reis{ar. Diözesanverband vozulegen.

V. Austritt

Der Austrit (aus dem DJlGBundesverband) kann nur in einer mit dem Tagesordnungspunkt ,,Austritt' mit einer
Fristvon 14 Tagen einberufenen Mitgliederversammlung m-lt% Mehrheit bei Anwesenheitvon mindestens der
Hälfte der stimmberechtigten MiQlieder bescftlossen werden.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung mit obigem Tageordnungspunkt ist gleicfzeitig dem Kreisverband und

dem Diözesanverband vozulegen. Der Austrittsbescfrluß (Auszug aus dem Protokoll) ist dem Kreis-, DiÖzesan-

und Bundesverband mitzuteilen. Der Austritt wird erst rechtskräfrig am Ende des Kalenderjahres und wenn der
Bundesverbandsvorstand den Ausffit nach Erfullung aller bestehenden Verpflichtungen bestätigt,
lm Falle des Ausschlusses oder des Austritts des Vereins aus dem DJK-Bundesverband fallen Vermögenswerte,

die dem Verein zum Zwec-k der Sportpflege vom Bundesverband, Bistum oder der Pfangemeinde zur Verfigung
gestellt wurden, an den Geber zurtick zur weiteren Verwendung ftr die Sporpflege.

M. Auflösuno

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer mit dem Tagesordnungspunkt ,,Auflosung" mit einer Frist von 14 Ta-
gen einberufenen Mitgliederversammlung mit % Mehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder beschlossen werden.

Sollte bei der ersten Versammlung nicfrt die erforderliche Hälfte der Mitglieder anuiesend sein, so ist eine zweite
Versammlung scfrriffich mit gleicfren Fristen einzubenrfen, die dann mit % Mehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder bescfrlußftihig ist. Die Einladung zur Mitgliederversammlung ist gleichzeitig dem Kreisver-
band ünd dem Diözesanverband vozulegen" Der Auflösungsbesdrluß (Auszug aus dem Protokoll) ist dem lfeis-,
dem Diözesan- urd dem Bundesverbard unvezüglich miEuEilen. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbegünsügter Zrvecke ftillt das Vermögen des Vereins an die, am SiE des Vereins vofiandenen Pfange-
meinden zu gleichen Teilen. Diese haben es unmittelbar und ausscftließlich fr-ir kirchliche oder mildtätige Zr,recke
zu veruenden.

Vorstehender Satzungstext wurcle von der Mitglieclerversammlurg cles Vereins am 8.5"1978 in Kaufueuren ange-
nommen und mit sofortiger Wrkung in l(raft gesetzL Die SaEung wurde von der Mitgliederversammlung am
'18.03.1980 geändert-

lGufueuren, den 12.5.1S0 Gez- Enemoser Würsüe

Die SaEung wurde von der Mitgliederversammlung am24.M.2010 geändert Es wird versichert, dass im Wortlaut
der Satzung die geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die SaEungsänderung, die unveränderten
Bestimmungen mit dem zuletzt eingereichten vollstilndigen Wortlaut der Sa?ung übereinstimmen.

Helmut GöEelmann (Protokollftihrer)
l(aufueuren, den 24.M.2O10

Michael Bamsteiner (Versammlungsleiter) Gerhard Langseder (VorsiEender)
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Db SaEung rnrrde von der Mitgliederversammlung am fi.o4'2016 geärdert. Es wint versbhert, dass im Wortlaut
der Satzung dG gFänderten Be§immungen mil dem Beschluss über db §atzurgsänderung, unveränderten
Bestimmungen mat dem zubtä eingereichten. Wortlaut &r SaEung

den 3O.042016

lGufüeuren. 24.10.2025
#-/_
Chrisilian Sircfr
(Proüokcillführer)

{Versammlungsbiter)

db
der Sa?ung

{Vorsitrentler}

Es wird nersi«:hed, daes im tlforüaut
die unveränderten

,r/#
Micttael


